Pressemitteilung

Erweiterung des Härtefonds des Landes NRW für „Moskau-Flüchtlinge“
Der Bundesverband Information & Beratung für NS-Verfolgte e.V. freut sich, auf eine positive Entwicklung im Härtefonds des Landes Nordrhein-Westfalen hinweisen zu können:
Bisher wurden Einmalzahlungen an Personen, die aus von Deutschen nicht besetzten Gebieten evakuiert wurden oder von dort geflohen sind, nur für die Orte Leningrad und Tula geleistet. Personen, die aus der Stadt Moskau geflohen sind, konnten bisher keine Leistungen erhalten. Die Stadt Moskau war nicht komplett eingekesselt, aber doch so stark belagert, so dass nach der neuen Einschätzung der Behörde hier eine besondere Bedrohungslage, die eine Flucht nahe legte und verständlich machte, nun doch anerkannt werden kann. Die Behörde würde daher in Zukunft auch in diesen Fällen eine Einmalzahlungen gewähren. Diese Erweiterung des Härtefonds könnte vor allen Dingen für heute in Nordrhein-Westfalen lebende so genannte „Kontingent-Flüchtlinge“ zutreffen.  

Eine weitere Neuregelung des Härtefonds des Landes NRW besagt, dass nunmehr auch Menschen eine Leistung bekommen können, die en bloc mit ihrer Firma, Arbeitsgruppe, Schule, Kindergarten usw. evakuiert wurde. Bisher wurde davon ausgegangen, dass eine Evakuierung in einer geschlossenen Gruppe, die nicht nach der Religions- oder „Rasse“-Zugehörigkeit gebildet war, ein kriegsbedingtes Schicksal darstellte, was eine Leistung nach dem Härtefonds des Landes NRW ausschloss. Diese Unterscheidung der Gruppen soll aufgehoben werden, so dass nunmehr beide Gruppen eine Einmalzahlung nach dem Härtefonds des Landes beantragen können.  
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